
 

Drucksache  
der  

V - 0803 / 04 
 Bezirksverordnetenversammlung 

Pankow von Berlin 
Vorlage zur Kenntnisnahme gemäß § 13 BezVG 
des Bezirksamtes  
 
Beratungsfolge: 
1.  29.09.2004 26. Tagung der BVV überwiesen 
2.  21.10.2004  Beratung im Ausschuss Finanzen  
3.  28.10.2004  Beratung im Ausschuss Finanzen und 

Ausschuss Umwelt und Natur 
 

4. 10.11.2004 27. Tagung der BVV beschlossen 
5. 08.12.2004 28. Tagung der BVV  

Kurztitel 

Betreff: Pachtverträge zu Kleingartenanlagen  
- Schlussbericht - 

 

 
Es wird gebeten, zur Kenntnis zu nehmen: 
 
 
 

Siehe Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, den 30.11.2004 

 
   
 

 
Ergebnis: 

 

 
x 

 
ZUR KENNTNIS GENOMMEN OHNE AUSSPRACHE 

 

   
 ZUR KENNTNIS GENOMMEN MIT AUSSPRACHE  
 
 

 
zurückgezogen 

 

 

 
 



Bezirksamt Pankow von Berlin          .11.2004 
Abteilung Umwelt, Wohnen und Bürgerdienste     9295 2458 
UmWoBü Stab 
 
 
An die 
Bezirksverordnetenversammlung     Drucksache - Nr.:  

in Erledigung der 
Drucksachen Nr.: V- 
0803 / 04  
   
  

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezV G 
 
Schlussbericht 
 
Betr.:  Pachtverträge zu Kleingartenanlagen 
 
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 
 
In Erledigung, des am 10.11.2004 angenommenen Ersuchens – DS V-0803 / 04 - 
 
„Das Bezirksamt wird ersucht, bis zum Vorliegen des Gutachtens des 
Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes des Abgeordnetenhauses von Berlin über 
„Rechtsfolgen und Konsequenzen für das Verwaltungshandeln aus BGH – 
Revisionsurteilen vom 24.7.2003. (III ZR 2003/02 207/02)“ mit Pächtern in den 
Anlagen Blankenburg, Idehorst, Einigkeit und Rennbahn keine Verträge auf der 
Grundlage des Schuldrechtsanpassungsgesetzes bzw. des BGB abzuschließen.“ 
 
 wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) berichtet: 
 
Das Bezirksamt folgt dem Ersuchen der Bezirksverordnetenversammlung und wird 
bis zum Vorliegen des Gutachtens des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes des 
Abgeordnetenhauses von Berlin über „Rechtsfolgen und Konsequenzen für das 
Verwaltungshandeln aus BGH – Revisionsurteilen vom 24.7.2003. (III ZR 2003/02 
207/02)“ mit Pächtern in den Anlagen Blankenburg, Idehorst, Einigkeit und 
Rennbahn keine Verträge auf der Grundlage des Schuldrechtsanpassungsgesetzes 
bzw. des Bürgerlichen Gesetzbuches abschließen. 
 
 
Wir bitten, die o.g. Drucksache als erledigt zu betrachten. 
 
    
Haushaltsmäßige Auswirkungen  
 
keine 
 
Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung  
 
keine 



 

 
Gleichstellungsrelevante Auswirkungen  
 
keine 
 
Kinder- und Familienverträglichkeit  
 
nicht betroffen 
 
 
 
 
 
 
 
Burkhard Kleinert        Matthias Köhne 
Bezirksbürgermeister       Bezirksstadtrat 
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